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-verflossene Vorstandschaft die Auflösung der Ortsgruppe unseres

Bundes als Tagesordnungspunkt vor. Die Auflösung wurde
aber aufgrund unserer diesbezügl. Paragraphen des

Ortsstatuts, wonach die Ortsgruppe nicht aufgelöst werden kann,
wenn mindestens so viele gegen eine Auflösung sind, als
Vorstandsämter zu besetzen sind, abgelehnt! Unsere Ortsgruppe
muß nun von neuem wieder einsetzen und reorganisieren und
die entstandenen Verluste ausgleichen. Das verhältnismäßig
kleine Häuflein, das aber lauter alte kampferprobte Freunde
ausweist, wird fich der kommenden Schwierigkeiten vollauf
bewußt sein! Abcr eiserne Willenskraft und Tatkraft haben
uns anno 1910 von nichts auch eine achtunggebietende Zahl
gebracht, — es wird auch jetzt wieder geben.

Knttowitz. Jn der am 7. d. Mts. gutbesuchten Monats-
vcrsammlung wurde beschlossen, in Oberschlesien wieder große
öffentliche Borträge zu veranstalten. Als Redner wurden
zunächst dic Herren Rechtsanwalt Lichtenstein, Zabrze, und
Prediger Taesler gewählt.

Ferner würde beschlossen, sich mit dem Bundesvorstand
behufs Entfaltung eincr wirkungsvollen Agitation im Anschluß
an dic im Juni d. Is. in Breslau stattfindende Bundesversammlung

in Verbindung zu setzen. Jn der Anfang Februar
einzuberufenden Generalversammlung soll über die fernere
Ausgestaltung unseres oberschlesischen Vereinswesens beraten
werden. Von allen Rednern wurde darüber Klage geführt, daß
seitens dcr in Betracht kommenden Redner auf die finanzielle
Kraft'dcr oberschlesischen Brudervereine und auf die schwierigen
Verhältnisse besonders in Bezug auf die Macht der Klerikalen
zu wenig Rücksicht genommen wird.

Gesinnungsfreund Andersch sagte liebenswürdiger Weife
zu, in den oberschlesischen Brudcrvereinen je nach Zeit belehrende

Vorträge zu halten und wurde diese Zusage mit Beifall
aufgenommen.

Plauen i. Vogtl. Die bisherige Ortsgruppe Plauen des
Deutschcn Monistenbundes hat sich als selbständiger Verein
unter dcm Namen „Vogtländische Monistenvereinigung" (Sitz
Platten i. V.) konstituiert. Die in Plauen bestehende „Vogt-
ländisch-erzgcbirgische Freidenker-Vereinigung" wird sich
auflösen und dcr Monistcnvcrcinigung anschließen.

Dic neue Vereinigung wird dem „Weimarer Kartell",
dem „Deutschen Monistenbund" und dem „Deutschen
Freidenkerbund" als körperschaftliches Mitglied beitreten. Der
„Freidenker" wird, den Mitgliedern kostenlos geliefert und
eine Anzahl anderer freigeistiger Zeitschriften auf Vereins-
Zosten ausgelegt.

Jn dcn gcschäftsführenden Vorstand wurden gewählt die
Herren: Oberjustizrat Dr. von Pctrikowsky, 1. Vorsitzender.
Stadtverordneter E. Bernstein, 2. Vorsitzender, Architekt Emil
Rösler, 1. Schriftführer, Ingenieur A. Hascher, 2. Schriftführer,

Elektrotechniker E. Lehmann, Kassierer.
Allc Zuschriften .sind an Architekt Emil Rösler,

Platten i. B., PostPlatz 8 zu richten.

Haz aer 5edmi2,
Zur Kirchcnanstrittsbcwegung in Bern erhalten wir von

unserm F. V.-Korr. nachstehende Ausführung: Auch am 6.
Dezember 1913 ivar durch den Verband freigesinntcr Vereinigungen

der Stadt Bern untcr dem Stichwort „Los von der Kirche!"
eine Vcrsammlung in dcn Großratssaal einberufen worden
zur Besprechung der Frage des Austritts aus den Landeskirchen.
Dieselbe nahm eincn ziemlich stürmischen Verlauf, indem nach
den sehr sachlichen und ruhigen Vorträgen des deutschen Reichs-
tagsabgcordneten Pens aus Dessau und des Dr. jur. B r o d t-
-bcck aus Bafel, sowie einer ebenfalls ruhig angehörten
Aeußerung von Prof. Ferd. Vetter, die zur Beteiligung
eingeladenen Vertreter der Kirche heftige und persönliche Töne
anschlugen, dic zu ebenso heftigen Erwiderungen jüngerer Sprecher

und schließlich zu einem durch den Vorsitzenden Herrn
'Ackert nur mit Mühe beschwichtigten allgemeinen Lärm führten.

Dcr Theologieprofessor 0. Lüdemau warf den
Befürwortern dcs Austritts „Konkurrenzneid" gegen die Kirche vor
und erklärte die Vertreter des „schrankenlosen Individualismus",

der sich von dcr Kirche und von „Gott" lossage, als
Anarchisten und als Kandidaten für die „Waldau" (das kantonale
Irrenhaus), was ihm Rufe wie „Sophist!", „Gemeinheit!"
„Blödsinn!", „Schluß!" eintrug. Da die Versammlung mehr
und mehr in cin bloßes Lungenduell ausartete, konnten Kirchen-
austrittserklärungen nicht entgegengenommen und konnten
auch die vorbereiteten Beschlüsse nicht zur Abstimmung gebracht
werden.

Wir geben sie deshalb hier am Schlüsse wieder und lassen
eine Betrachtung vorausgehen die aus dem Verlauf des Abends
die Ergebnisse festhalten und zugleich die Stellung unsres Frei-
«gcsinnten Verbandes zu den Vertretern der Kirche darlegen woll¬

te. Sie ist nach verschiedenen Irrfahrten bei „freigesinnten"
Blättern am Ufer der sozialdemokratischen „Tagwacht"
gestrandet, hat aber auch dort Havarieen erlitten, die eine
vollständige Mitteilung an anderer Stelle Wohl rechtfertigen.

Die Mehrzahl unserer Genossen hat noch nicht gelernt,
neben der freien religiösen Ueberzeugung, die allerdings
„Privatsache" des Einzelnen sein muß, auch das freie Handeln jedes
Einzelnen in Schutz zu nehmen, das durch die offiziell
anerkannte Kirche und ihre Verlockungen zum unwahren Handeln
fortwährend aufs schwerste beeinträchtigt wird.

Von der Kirche los sind bei uns Tausende und aber
Tausende. Sie können nicht mehr glauben an eine göttliche
Weltregierung, wie selbst die freieste Kirche sie lehrt und predigt, um
im Namen dieser Gottheit zu beten, zu feiern, zu taufen, zu
konfirmieren und zu bestatten. Sie empfinden es als Zwang
und Lüge, wenn die Kirche als Verwalterin der Gebäude und
Einrichtungen, die diesen Zwecken dienen, die Unkirchlichen,
deren wahre Gesinnungen sie Wohl kennt, fortwährend zu kirchlichen

Handlungen verlockt und auffordert und diese gedankenlos
oder heuchlerisch ihren Lockungen folgen. Sie wollen den vielen,
die entweder dieser UnWahrhaftigkeit oder aber der Gleichgültigkeit

gegen alles höhere geistige Leben versallen sind, Schutz und
Rücken sein in der Behauptung ihrer Selbständigkeit und
Wahrhaftigkeit, und ihnen Ersatz bieten oder zeigen für die geistige
Gemeinschaft und seelische Erhebung, die ihnen seinerzeit die
Kirche versprochen und vermöge ihrer Macht und ihrer Mittel
auch oft gewährt hat.

Gegenüber diesem ernsten geistigen Notstand großer Bolks-
teile, diesen redlichen Bemühungen ihm abzuhelfen, weist die
Kirche hin auf die sittlichen Schätze, die noch immer in dem
Gottesglauben und in der Menschenliebe, die sie predigt, zu finden

seien. Die aber nichts davon wollen, weil sie an die
Voraussetzungen dicses Glaubens und dieser Liebe: an einen
persönlichen Gott und an Pflichten des Menschen gegen ihn, nicht
glauben könncn: ja, d i e kann die Kirche nicht brauchen; hinaus,
hinaus mit ihnen allen!

Die Kirche hat recht: Gegner ihrer Grundsätze kann sie
als Mitglieder nicht brauchen, nicht dulden — ebcn weil sie eine
Kirche ist. Denn eine Kirche, auch die duldsamste, muß
unduldsam sein, wo cs sich um die Anerkennung der Grundlagen
ihres Bestehens handelt: wie könnte sie sonst noch ihren
Genossen als Glaubensgemeinschaft gegenübertreten, sie als
Mitglieder aufnehmen, sie zum Leben, zur Ehe, zum Tod „einsegnen",

ihnen Gnadenmittel spenden im Namen der Gottheit oder
einer geistigen Gemeinschaft? Sic muß alfo von ihren
Angehörigen zum mindesten den Glauben an Gott und göttliche
Gebote, wird aber meist noch eine ganze Anzähl weiterer Glau-
vensstücke darüber hinaus verlangen und diese regelmäßig bei
Taufen und Konfirmationen durch Unmündige bekennen und
geloben lassen: Den Glauben an Christus, Erlösung^ Auferstehung,

Jenseits, — an Dinge also, an die der Mensch unserer
Zeit nicht mehr, oder nur vermittelst unwahrhaftiger Anpassung

und Auslegung glauben kann.
Was bleibt ihm da übrig als sich von der Kirche loszusagen

und für ihre Erhebungen und Segnungen Ersatz zu suchen da,
wo cr ihn ohne das Opfer der Vernunft finden kann, — oder aber
da, wo der bloße rohe Genuß winkt und schließlich jedes höhere
Bedürfnis ertötet? Und dazu scheint ihn ja das unduldsame
„Hinaus, hinaus!" der Kirchenhüter geradezu mit Gewalt drängen

zu wollen.
Aber 'vielleicht gibt es doch noch andere Kirchenmänner,

gerade in unsern schweizerischen Kirchen, die Verständnis haben
sür dic Not des Bolkes, dem die Zeit seinen Glauben genommen

hat, ohne ihm etwas dafür zu bieten, was ihm Glauben
und Kirche ersetzen kann. Sind unter diesen gebildeten und
wohlgesinnten Männern, die sich doch meist aus Liebe zum
Volke dem an Entsagungen und Enttäuschungen reichen
Pfarrerberufe gewidmet und dabei dem Geiste unserer Zeit sich
nicht verschlossen haben, denn gar keine, die daraus die notwendigen

Folgerungen ziehen? die öffentlich dem Kirchenglauben
entsagen, keine Feste des Aberglaubens mehr feiern, keine
Sakramente mehr spenden und einfach als menschliche Lehrer der
menschlichen und gesellschaftlichen Tugenden an den Erwachsenen

nnd den Kindern ihrer Geineinden arbeiten und die menschlichen

Lebensereignifse der einzelnen mit Heilwunsch, mit
Weihespruch, mit Trauerrede im Namen der Gemeindegenossen, des
Vaterlandes, der Menschheit feiern und weihen wollen? Solche
Männer — solche Frauen Wohl auch — wären es, die dem Rufe
der in ihrem Gewissen Bedrängten: „Los von der Kirche!", die
der Antwort der in ihrer Macht Bedrohten: „Hinaus aus der
Kirche!" Schweigen gebieten könnten durch die Preisgabe einer
unwahr gewordenen Glaubensgemeinschaft zugunsten einer rein
menschlichen Lebensgemeinschaft, worin die geistigen, sittlichen

und künstlerischen Anlagen eines Gemeinwesens ihre schönsten

Blüten den festlichen Tagen der Gesamtheit und den
feierlichen Lebensereignissen der einzelnen weihen würden. Das
wäre die einzig mögliche Rettung der Kirche, wäre vielmehr der



einzig würdige Ersatz dcr Kirchc, dic cinzig dcnkbärc Lösung
der Gegensätze, lvie sie in diesen Tagen anch bci uns
aufeinandergestoßen sind und auch künftig aufeinanderstoßen werden.
Wird diese Lösung möglich sein odcr wird cs zu einem „Los!"
und „Hinaus!" kommen müssen lvie vor vierhundert Jähren?
Darauf hat unserc Zeit, darauf namentlich die heutige Kirche
ihre Antwort zu geben.

Beschlüsse: Dcr von dem Verband srcigesinnter
Bereinigungen der Stadt Bcrn einberufenen Versammlung im
Großratssaal, 6. Dez. 1913:

1. Die Versammlung crachtct den Austritt aus dcn als
„Landeskirchen" geltenden Religionsgcnossenschaften, sowie dcn
Verzicht auf kirchliche Regelung dcr hauptsächlichsten Familien-
creignissc, für jeden der Kirche innerlich entfremdeten Menschen
als eine Pflicht dcr Wahrhaftigkcit gegcn sich, seine Angehörigen

und die Gesellschaft.
2. Tic betrachtet dic Forderung einer beglanbigten

Austrittserklärung binnen 30 Tagen nach dcr beim Kirchgemcindc-
rat schriftlich erfolgten „Anmeldung" dcs Austritts (Dckrct
vom 2. Dcz. 76) als cincn der Eingriffe in die Rechte der Bürger,

wogegen den Kantonen und dem Bunde „die geeigneten
Maßnahmen" zu treffen obliegt (BundcSverf. Art. 56, Abs. 2).

3. Sie hält die mittelbare Besteuerung der nicht landcs-
kirchliehen Bürger zu gunsten dcr beiden Landeskirchen für eine
Beeinträchtigung der Glaubens- und Gewissensfreiheit und
erwartet voir der darüber in Aussicht genommenen BundcSgesctz-
gcbung (Bundcsverf. Art. 49, Abs. 6> cinc Befreiung dcr nicht
der reformierten odcr dcr christkatholischcn Kirchc angehörigen
Bürger von dcn dicscn Kirchcn hcute zuflicßcndcn Bcträgcn
dcr Staats- und Gemeindesteuern.

4. Sic beansprucht für dic dcn Landeskirchen nicht angc-
hörigcu Bürgcr und Bürgcrinncn cincn ihrcr Zahl cntsprcchcn--
dcn Antcil an dcm Bernrögen dcr Kirchgemeinden und an den
bisher von dicscn besesscnen Gcbäudcn, zu Handen der freien
Vcrcinigungcn, die sich künftig bilden werden zu dcm Zwecke,
für dcn freireligiösen Unterricht dcr Jugcnd und für dic Rcgc-
lung kirchcnfrcicr Fcicrn dcr Hauplcrcignisse dcs Einzcllcbens
zu sorgen.

Kremationen in der' Schwciz. Die Lcichcnvcrbrcnnung
gcwinnt in dcr Schwciz dank der unermüdlichen .Aufklärungs¬
arbeit scitcns dcr auf frcigeistigcnr Bodcu stchcnden Elemente
von Jahr zu Jahr an Boden. Kaum ist cs unscrn Frcundcn
im Kanton Tessin gclungcn cine Lanze für diesen
^mischen Fortschritt zu brechen, so meldet die Tagcspressc, daß dcr
Kanton G r a-u b ü n d c n in dicscr Beziehung nicht zurückgcblie-
bcn ist. Jn D a v o s ist cin neues Krematorium crstcllt und
sofort dcm Betrieb übergeben worden. Für DavoS, bekannt als
Erholungsstätte für Lungenkranke, muß dicscr Fortschritt als
cine hvgicnifchc Ncucrung crsten Rnngcs bezeichnet ivcrdcn. Jn
Zürich vermehren sich die Einäscherungen von Jahr zu Jahr,
wobci allerdings zu berücksichtigcn ist, daß cs jcdcm Einwohncr
der Stadt anhcimgcstellt ist, auf welche Art und Weise cr ohne
Kosten bcstattct scin will. Aus dcn Registcrn dcs Bestattungswesens

ergibt sich, daß im Iahrc 1912 515 Kremationen stattfanden,
1913 dagegen 588. In Verglcichung mit dcn in dcr Stadt

Zürich zur Anmcldung gclangtcu Todcsfällcn crgibt sich die
Tatsache, daß bald jcdcr vierte Leichnam vcrbrannt wird.
l'i c n f will nveh cincn wcitercn, wcnn auch beschcidcncn Schritt
tun und wenn die uns zngcgangcncn Mittcilungcn richtig sind,
Ivird Gcnf dic crsrc schweizcrischc Stadt scin, dic dic L c i ch c u -
v c r b r c n n u n g in bcschränktcr Wcisc als obligatorisch
erklären ivird. Wic ciuc Ncihc anderer Städte rnit stark an-
wachscndcr Bevölkerung sah sich auch Gcuf in dcu lctztcn Jahrcn

mchrfach gcnötigt, für dic Bcrgrößcrung scincr Friedhöfe
besorgt zu scin, Ivas schr oft infolge dcr Steigerung dcs Bo-
denwcrtcs rind dcr zunchmcndcn industricllcn und kommcr-
ziellcn Vcrwcrtiing des städtischen Terrains mit großen
Schwierigkeiten und bedeutenden Kosten verbunden ist. Ilm nnn dicsc
ständige Erweitcrung nach Möglichkeit einzuschränken, wird vom
Justiz- und Polizcidcpartcmcnt gegenwärtig dic Frage geprüft,
ob nicht durch Erlaß' cincs Gcsctzcs f ü r dicjcnigcn P c r -

souen, dic in staatlichen Anstalten aus irgend ci--
nein Grund und dort unter Inanspruchnahme der
össentlichcn Mitt'cl'bis zu ihrcm Ab lcbcn
verpflegt lvrirdeu. die Feuerbestattung obligatorisch zu erklären
sci. Ausgenommen wärcn diejenigen Fälle, in dciicn dic vcr-
storbciic Pcrson oder daiin dercir Angehörige in ausdrück-'
lich er Fornr sich gcgcn lüe Fcucrbcstattung ausgesprochen
hätten. Wcnn auch ein bescheidener, so doch cin Fortsehritt,
dcr angctan ist, dic Wcgc'zn'cbnen, zu cincr allgcmcinen, obli--
gatorischcii Lcichcnvcrbrciinung in der Stadt Genf 'und nicht
zuletzt auch in den andcrcn schweizerischen Städten. B.

' Graubüüdci!. T r c n n-u n g v o n S t a ä t n n d K i r ch c.>

Im Kanron Äräiibündcn sst kürzlich der gewiß seltene Fall vor?!
gckvmmcn, haß cin Torf kraft scincr alten Sclbsthcrrlichkcit
ohne 'rstl l Lärn'r und großcs'Anfschen' dic Tt'cnniln'g von Kirche

lind Staat vorgenommen hat. Es ist dies gcschchcn im Grau-
bündencr Dorf C e l e r i n a im E n g a d i n. Die dortige Bür-
gcrciemcinde hat dic ihr gehörigen drei Kirchcn deil Protestanten

dcs Ortes geschenkt und zugleich ihren Katholikcn daS Terrain

zu cinem Kirchenbau unentgeltlich überlassen.

Thurgau. Abgewiesener Rekurs. DaS
Bundesgericht hat einen vvn den in Krcuzlingen wohnenden
Israeliten eingereichten staatsrechtlichen Rekurs abgewiesen,

worin sich diese gegen ihre Heranziehung zur Bezahlung
von Armc-r- und K u l t u s st e u e r n beschwerten. Kein Wunder.

Auch wir Freidenker find verurteilt, indirekt unserc Gegner

finanziell zu unterstützen; das will die höchste richterliche
Behörde unser „freien, demokratischen 'Schweiz" trotz § 49 unscr
Landesverfassung. '

ve«llcbScd«»ei2erileder?rejae»kerb«na
Rechnungsabschluß per 1. Januar 1914.

(l. April bis 31. Dezember 1913.)
Soll Haben

Kassenbestand bei Uebernahme, 1. 4. 1913 99 22
Postscheckguthaben „ 211 56

131 75 10 —
„ Zeitung 1226 90 606 19

„ Broschüren 209 18 156 16

„ Agitation. 93 40 120 45

„ Unkosten 32 52 361 43
11 81 4 05

175 — 283 75
Preßgenosssnschaft (Erledigung) 33 35

450 —
Postscheckguthaben 113 65
Kassenbestand 42 31

2191 34 2191 34

Bilanz. Soll Haben

Kassa 42 31
Postscheck 113 65

450 —
193 50

74 —
63

Debitoren 177 76
393 23

1209 63

1602 85 1602 85

per Deutsch-Schweiz. Freidenkerbund
Ed. Red mann.

Vorstehenden Rechnungsabschluß revidiert und für richtig
befunden.

Zürich, den 11. Januar 1914.

Die Revisoren

Fritz Lemke. R. Trindler.

Für den Agitationsfonds sind bis heute folgende Beträge
eingegangen, die wir hier mit bestem Dank quittieren:

Von: K. R. Zürich 1.S0 Fr., I. B. Arosa 1.— Fr.,
Ungenannt 0.50 Fr., I. W. M. Basel 0.L0 Fr., Th. E. Lausanne 1.—
Fr., Ungenannt S.— Fr.

Für Deutsch-Schweiz. Freidenkerbund
Ed. Redmann.

»rieskasten aer steaalttion.
Korrigend». In Artikel „Gottcscrkenntnis durch Haeckel,

Tolstoi, Ehristus" dcr l5. Dczcmbcr-Nr. 1913 hat der Metteur
cinc Zcilc vergessen einzuschalten und wir bitten daher
unserc Leier, Absatz 2, 4. Linie wie folgt zu ergänzen: „Die
wissenschaftliche Widerlegung der theologischen Gottcsvor-
stcllung fand cr in Haeckcls hhlozoist i s ch c m Monis in u s.
Tas Weltall mit allem, was c S c n t hält, den sogeil

innren Naum inbegriffen, ist Substanz" usw. DaS gesperrte
fehlt.' Nicht bemerkt hat auch der Setzer in" der Korrektur, daß
unser Mitarbeiter E. Brauch! in hieß statt wie irrtümlich
angegeben Vrauchleim. Im Interesse des Verfassers ersuchen
ivir unserc Leser nm dicsbczügl. Bcrichtigung. - B.
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